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Stossrichtung der AP22+

Mit AP22+ auf dem Weg zu nachhaltiger Produktionsweise

Beratung in der Sommersession 2023: 

• Differenzbereinigung unbestritten.

• Korrekturen bei Artikel 76 E-LwG wurden akzeptiert: Weiterführung. 

Gesetzesgrundlage für auslaufende Ressourceneffizienzbeiträge.

• Schlussabstimmung in den beiden Räten einstimmig am 16. Juni 2023.

Fazit:

• Auswirkungen auf die Finanzplanung werden im Voranschlag 2024 umgesetzt.

• Verordnungspaket 2024 mit den Ausführungsbestimmungen zur AP22+ kann 

ausgearbeitet werden. 
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Stossrichtung der AP22+

Mit AP22+ auf dem Weg zu nachhaltiger Produktionsweise

• Fokus der AP22+: Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen 

Rahmenbedingungen.

• Wichtige Massnahmen sind (I) :
o Innovationsförderung, Unterstützung Digitalisierung, Ausweitung Massnahmen LwG

auf Aquakulturen, Algen, Insekten und weitere lebende Organismen 

o Kompetenz- und Innovationsnetzwerke  

o Befristete Verbilligung von Ernteversicherungsprämien

o Optimierung und punktuelle Ergänzung Strukturverbesserungen

o Fokussierung Direktzahlungen auf wichtigste Änderungen: 

• Stärkung Sozialversicherungsschutz

• Anpassung Biodiversitätsbeiträge

• Zusammenführung Landschaftsqualitäts- und Vernetzungsbeiträge

• Aufhebung Ressourceneffizienzbeiträge

• Ergebnisorientierte Produktionssystembeiträge
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Stossrichtung der AP22+

Mit AP22+ auf dem Weg zu nachhaltiger Produktionsweise

• Fokus der AP22+: Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen 

Rahmenbedingungen.

• Wichtige Massnahmen sind (II):
o Keine weiteren Änderungen bei der Direktzahlungen, wie:

• Direktzahlungen für juristische Personen

• Anpassungen im Bereich ÖLN (insb. regionalisierter ÖLN und Integration Vorgaben 

Gewässerschutz)

• Änderungen bei Beitragsbegrenzungen

• Anpassungen bei den Kulturlandschafts-, Versorgungssicherheits- und 

Übergangsbeiträgen

• Einführung von Produktionssystembeiträgen für Tiergesundheit

o Keine Senkung DGVE-Limite im Gewässerschutzgesetz

o Entkopplung der Änderungen im bäuerlichen Bodenrecht (BGBB) von der AP22+
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Massnahme gemäss Botschaft Gesetz BR PoB Parlament Bemerkung

Unterstützung Aquakultur & weitere 

lebende Organismen

Art. 3 LwG umsetzen angenommen

Absenkpfad Nährstoffe Art. 6a LwG - angenommen Änderung mit Pa.Iv. 

19.475 

Sozialversicherungsschutz Art. 70a LwG umsetzen angenommen

ÖLN: Nährstoffe Art. 70a LwG - - Umsetzung mit Pa.Iv. 

19.475 auf VO-StufeÖLN: Pflanzenschutzmittel Art. 70a LwG - -

Anpassung ÖLN-Bestimmungen LwG Art. 70a LwG verzichten abgelehnt

Biodiversitätsbeiträge für Beratung Art. 73 LwG umsetzen abgelehnt

Produktionssystembeiträge für 

reduzierten PSM-Einsatz

Art. 75 LwG - -
Umsetzung mit Pa.Iv. 

19.475 auf VO-Stufe, 

ohne LwG-ÄnderungProduktionssystembeiträge für 

Reduktion Nährstoffverluste

Art. 75 LwG - -

Produktionssystembeiträge für 

Tiergesundheit

Art. 75 LwG verzichten abgelehnt

Zusammenlegung von Vernetzung und 

LQ

Art. 76 LwG umsetzen angenommen Modifiziert (s.u.)

Neue Massnahmen und Fahrplan
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Neue Massnahmen und Fahrplan

Mit AP22+ auf dem Weg zu nachhaltiger Produktionsweise

Massnahme gemäss Botschaft Gesetz BR PoB Parlament Bemerkung

Prämienverbilligung 

Ernteversicherung

Art. 86b LwG umsetzen angenommen

Ausdehnung der Massnahmen im 

Bereich Strukturverbesserungen

Art. 87-107a 

LwG

umsetzen angenommen

Verstärkte Förderung der 

Verwertung und des Austauschs 

von Wissen 

Art. 118-120 

LwG

umsetzen angenommen

Bekämpfung besonders 

gefährlicher Schadorganismen

Art. 153a 

LwG

umsetzen angenommen Modifiziert

Parteistellung in Verfahren 

betreffend Pflanzenschutzmittel

Art. 160b 

LwG

umsetzen angenommen

Offenlegungspflicht für 

Nährstofflieferungen

Art. 164a 

LwG

- angenommen Änderung mit Pa.Iv. 19.475

Reduktion der Limite von 3 auf 2,5 

GVE

GSchG verzichten abgelehnt

Änderungen bäuerliches 

Bodenrecht

BGBB entkoppeln Nichteintreten Auftrag für separate Vorlage 

(Mo 22.4253)
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Neue Massnahmen und Fahrplan

Mit AP22+ auf dem Weg zu nachhaltiger Produktionsweise

Direktzahlungsverordnung

• Sozialversicherungsschutz für die Ehepartnerin oder den Ehepartner resp. die 

Partnerin oder den Partner von eingetragenen Partnerschaften, die oder der 

in erheblichem Umfang auf dem Betrieb mitarbeitet.

• Beiträge für regionale Biodiversität und Landschaftsqualität.

Verordnung über die Beiträge zur Verbilligung der Prämien von 

Ernteversicherungen

• Hauptziel: Verbesserung der Deckung des Risikos von wetterbedingten 

Ernteschwankungen.

• Tiefere Prämien für Ernteversicherungen 

 Anschubfinanzierung 

 Bessere Marktdurchdringung

• Beschränkung auf Versicherungsprodukte, die das Risiko von Frost oder 

Trockenheit abdecken.
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Neue Massnahmen und Fahrplan

Mit AP22+ auf dem Weg zu nachhaltiger Produktionsweise

Strukturverbesserungsverordnung

• Einführung einer Wirtschaftlichkeitsprüfung für einzelbetriebliche 

Massnahmen.

• Finanzhilfen neu für: 

 Verarbeitung, Lagerung und Verkauf neu auch im Talgebiet und 

landwirtschaftsnahe Tätigkeiten (Beiträge und IK). 

 Bauten und Anlagen für Aquakulturen, Algen und Insekten und weitere 

lebende Organismen (nur IK).

 Feldroboter sowie elektrobetriebenen Motormäher und 

landwirtschaftliche Traktoren ohne fossile Treibstoffe (nur Beiträge).

 Grundstückskauf (nur IK).

• Weitere Optimierungen nach der Totalrevision im VP22 und aufgrund AP22+.
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Neue Massnahmen und Fahrplan

Mit AP22+ auf dem Weg zu nachhaltiger Produktionsweise

Verordnung über die landwirtschaftliche Forschung 

• Bestimmungen zu den Finanzhilfen für die Unterstützung von 

Forschungsinstitutionen von gesamtschweizersicher Bedeutung für das 

Landwirtschaftliche Innovations- und Wissenssystem. 

• Voraussetzungen zur Vergabe von Finanzhilfen für Pilot- und 

Demonstrationsprojekte.

Verordnung über die Förderung von Kompetenz- und Innovationsnetzwerken für 

die Land- und Ernährungswirtschaft (eventuell)

• Verfahren für die Zusprache der Bundesunterstützung für Kompetenz- und 

Innovationsnetzwerke (KIN).

Bio-Verordnung 

• Ausdehnung des Geltungsbereichs auf verarbeitete und nicht verarbeitete 

Erzeugnisse der Aquakultur => Äquivalenz mit der EU.
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Neue Massnahmen und Fahrplan

Mit AP22+ auf dem Weg zu nachhaltiger Produktionsweise

Weitere Verordnungsanpassungen

Verordnung über die Koordination der Kontrollen auf Landwirtschaftsbetrieben, 

Landwirtschaftliche Zonen-Verordnung, Verordnung über die sozialen 

Begleitmassnahmen in der Landwirtschaft (SBMV), Verordnung über die 

Primärproduktion (VPrP), Höchstbestandesverordnung (HBV), 

Agrareinfuhrverordnung (AEV), Eierverordnung (EiV), Futtermittel-Verordnung 

(FMV), Verordnung über die Identitas AG und die Tierverkehrsdatenbank 

(IdTVDV), Verordnung über Informationssysteme im Bereich der Landwirtschaft 

(ISLV), Zivildienstverordnung (ZDV).

Zeitplan

• Vernehmlassung: Januar – Mai 2024.

• Entscheid Bundesrat: voraussichtlich Oktober 2024

• Einführung ab 01.01.2025.




